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5. NACHLASSREGELUNG

Was zu Lebzeiten gut vorbereitet und entschieden wurde, bringt Ruhe in 
Krisensituationen. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Entscheidungen, die im 
Zusammenhang mit dem eigenen Tod und der Bestattung von Angehörigen zu 
treffen sind.

Die Informationen im Kapitel 5.1. (Testament) können nur einen groben Überblick 

vermitteln. Da es sich um einen komplexen juristischen Fachbereich handelt, 

empfehlen wir, bei der Erstellung eines Testaments Kontakt mit einem Notar oder 

einem Rechtsanwalt aufzunehmen. Die Adressen sämtlicher Notare erfahren Sie 

über die Notariatskammer, +43 512 564141, tirol-vorarlberg@notariatskammer.at

oder über das Bezirksgericht Feldkirch, T +43 5 76014 343

5.1 Testament

Allgemeine Informationen
Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte wie Liegenschaften, Sparguthaben, 

Schmuck oder Forderungen gegen andere Personen vererbbar. Aber auch 

Schulden sind vererbbar. Wenn der Erbe die Erbschaft annimmt, 

gibt er oder sie eine Erbantrittserklärung ab und tritt in die Vermögensnachfolge 

des Verstorbenen.

Ein Testament ist die (jederzeit widerrufliche) Erklärung, an wen das Vermögen zur 

Gänze oder quotenmäßig übergehen soll. Jede Person über 18 Jahre, die im Vollbe-

sitz der geistigen Kräfte ist, kann ein Testament verfassen.

Testamentsformen
Die wichtigsten Testamentsformen sind das eigenhändige und das fremdhändige 

Testament.

Beim eigenhändigen Testament muss das Testament vom Verfasser eigenhändig 

geschrieben und mit vollem Namen unterschrieben werden. Das eigenhändige 

Testament kann zu Hause (in der Vorsorgemappe) oder bei einem Notar oder 

Rechtsanwalt hinterlegt werden. 

Das fremdhändige Testament (PC oder dritte Person) muss vom Testament- 

verfasser unterschrieben werden. Zusätzlich wird die Unterschrift von drei Zeugen 

benötigt
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Beachten Sie, dass bei einem fremdhändigen Testament einige Formvorschriften 

einzuhalten sind.

Die österreichische Notariatskammer führt ein zentrales Testamentsregister, 

in welchem Testamente registriert werden können.

Nähere Auskünfte dazu und über die Möglichkeiten der Testamentserstellung 

erhalten Sie bei allen Notaren und Rechtsanwälten.

Kosten und Widerruf
Die Kosten der Testamentserstellung durch einen Notar oder einen Rechtsanwalt 

sind bei unkomplizierten Testamenten überschaubar. Erkundigen Sie sich vor der 

Testamentserstellung nach den Kosten.

Testamente können geändert und widerrufen werden. Dies kann ausdrücklich, 

stillschweigend (durch Errichtung eines neuen Testaments) oder durch das 

Vernichten des Testaments erfolgen. Auch bei einem Widerruf oder einer Änderung 

ist eine Vorabinformation durch den Notar oder Rechtsanwalt empfehlenswert.

Das Testament ist nicht der geeignete Ort, um die Bestattung zu regeln, da das 
Testament erst im Verlassenschaftsverfahren (nach der Bestattung) geöffnet wird.


